
Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren 
können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall 
verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.
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Wer nachhaltige Materialien für die Küchenarbeits-
platte sucht, kommt an Naturstein nicht vorbei. 
Besonders, wenn dieser aus der Region stammt. 
Darüber hinaus soll die nachhaltig gestaltete Küche 
frei von Flecken bleiben und insgesamt pflegeleicht 
sein. Küchenarbeitsplatten werden hierfür 
üblicherweise vor der Installation chemisch behandelt 
(imprägniert). Nun stellt sich die Frage: Wird der 
Schutz der Oberfläche höher als der Schutz der 
eigenen Gesundheit gewichtet?  

Die Antwort ist schnell geklärt: Der Schutz der 
Gesundheit hat selbstverständlich höchste Priorität. 
Bereits ab dem Zeitpunkt der Produktentwicklung 
unterliegen die Produkte zum Reinigen und Schützen 
von Naturstein gesetzlichen Vorgaben. Wie die  
Gefahrstoffverordnung, der Chemikalien- 
verbotsverordnung wie Z.B. bei Küchenarbeitsplatten 
dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – kurz 
LFGB. 

Im Sinne des LFGB sind z.B. Küchenarbeitsplatten und 
die dafür empfohlene Imprägnierungen 
Bedarfsgegenstände, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Kontakt zu kommen. Es untersagt, 
Bedarfsgegenstände in den Verkehr zu bringen oder 
Bedarfsgegenstände so zu behandeln, dass sie auf 
Grund toxikologisch wirksamer Stoffe „geeignet sind 
die Gesundheit zu schädigen“. Schlichtweg: sie dürfen 
keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen haben. 
Man spricht auch von Lebensmittelunbedenklichkeit, 
-echtheit oder -verträglichkeit.

Wir als Hersteller chemischer Produkte setzt die Firma 
Schuhböcks verantwortungsvoll die gesetzlichen 
Vorschriften um. Alle Imprägnierungen, deren Einsatz auf 
Küchenarbeitsplatten und für den Lebensmittelbereich 
eingesetzt werden sind von einem unabhängigen Institut 
bewertet bzw. geprüft. Erst nach dieser 
humantoxikologischen Untersuchung mit entsprechender 
Eignung werden die Imprägnierungen für das 
Anwendungsgebiet freigegeben – sie erhalten offiziell 
das Attribut.

Hybrid Fleckschutz und Das Produkt Natury sind auf 
Wasserbasis und werden als äußerst effektiv im Küchen 
und Lebensmittelbereich eingesetzt.

Wir empfehlen als Alltagsreinigung Hybrid Happy End 
oder Luxuri Wischpflege mit Pflegekomponente für 
Feinsteinzeug oder Natursteinböden. 
Für die Oberflächenreinigung Cleany mit Desinfektor 
Für die Fettentfernung Billy. Weitere technische und 
naturreine Produkte finden Sie unter 
www.schuhböcks.de  

Lebensmittel - Unbedenklichkeit:

https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/03_Verbraucherprodukte/02_Verbraucher/01_LMKontaktmaterialien/bgs_bgsNachLFGB_basepage.html
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